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Randstreifen

BAUGRENZE § 23 BauNVO

NUR EINZEL- UND DOPPELHÄUSER ZULÄSSIG § 22 BauNVO

I. FESTSETZUNGEN (ANORDNUNGEN NORMATIVEN INHALTS) § 9 BauGB, BauNVO

VERKEHRSFLÄCHEN BESONDERER ZWECKBESTIMMUNG § 9 Abs.1 Nr.11 BauGB

ZEICHENERKLÄRUNG

PLANZEICHEN       ERLÄUTERUNGEN     RECHTSGRUNDLAGEN

ALLGEMEINE WOHNGEBIETE § 4 BauNVO

MAXIMALE GEBÄUDEHÖHE IN METERN ÜBER DER HÖHE § 16+18 BauNVO

DES ERDGESCHOSSFERTIGFUSSBODENS

GRENZE DES RÄUMLICHEN GELTUNGSBEREICHS § 9 Abs.7 BauGB

DES BEBAUUNGSPLANS

ANPFLANZEN VON BÄUMEN § 9 Abs.1 Nr.25a BauGB

MAXIMALE HÖHE DES ERDGESCHOSSFERTIGFUSSBODENS § 16+18 BauNVO

IN METERN ÜBER NHN IM BAUFENSTER (ÜBERBAUBARE FLÄCHE)

MAXIMALE GRÖSSE DER GRUNDFLÄCHE DER EINZELHÄUSER § 16+19 BauNVO

MAXIMALE GRÖSSE DER GRUNDFLÄCHE DER DOPPELHAUSHÄLFTEN § 16+19 BauNVO

ABGRENZUNG UNTERSCHIEDLICHER NUTZUNG,

z.B. VON BAUGEBIETEN, ODER ABGRENZUNG DES MAßES § 16 Abs.5 BauNVO

DER NUTZUNG INNERHALB EINES BAUGEBIETES

MAXIMALE GRÖSSE DER ÜBERBAUBARE GRUNDFLÄCHE § 16+19 BauNVO

OFFENE BAUWEISE § 22 BauNVO

PRIVATE GRÜNFLÄCHEN § 9 Abs.1 Nr.15 BauGB

RANDSTREIFEN

VERKEHRSBERUHIGTER BEREICH

PRIVATE VERKEHRSFLÄCHEN § 9 Abs.1 Nr.11 BauGB

ÖFFFENTLICHE PARKFLÄCHE
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UMGRENZUNG VON FLÄCHEN MIT BINDUNGEN FÜR

BEPFLANZUNGEN UND FÜR DIE ERHALTUNG VON BÄUMEN, § 9 Abs.1 Nr.25b BauGB

STRÄUCHERN UND SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN

III. DARSTELLUNGEN  (OHNE NORMCHARAKTER)

FLURSTÜCKSGRENZE

VORHANDENES GEBÄUDE

FLURSTÜCKSNUMMER

VORHANDENE BÄUME

HÖHENPUNKT ÜBER NHN

BEZEICHNUNG DER TEILGEBIETE

VORGESCHLAGENE GRUNDSTÜCKSGRENZE

ERHALTUNG VON BÄUMEN § 9 Abs.1 Nr.25b BauGB

UMGRENZUNG VON FLÄCHEN FÜR STELLPLÄTZE § 9 Abs.1 Nr.4 BauGB

ABSTANDSFLÄCHEN IN METERN

MIT LEITUNGSRECHTEN ZU BELASTENDE FLÄCHEN § 9 Abs.1 Nr.21 BauGB

ZUGUNSTEN DER VER- UND ENTSORGUNGSTRÄGER

ABGRENZUNG UNTERSCHIEDLICHER FESTSETZUNGEN FÜR DIE

PRIVATE GRÜNFLÄCHE

II. NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN § 9 Abs.6 BauGB

WALDSCHUTZSTREIFEN § 24 WaldG

WALD BESTAND
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